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IM NAMEN DER REPUBLIK

Das Bundesverwaltungsgericht erkennt durch die Richterin Mag. Kristina HOFER als Einzelrichterin über die

Beschwerde von XXXX , geb. XXXX , StA. Afghanistan, vertreten durch MigrantInnenverein St. Marx, Pulverturmgasse

4/2/R01, 1090 Wien, gegen den Bescheid des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl vom XXXX , Zl. XXXX , nach

Durchführung einer mündlichen Verhandlung zu Recht:

A)

Der Beschwerde wird stattgegeben und XXXX gemäß § 3 Abs 1 AsylG 2005 der Status der Asylberechtigten zuerkannt.

Gemäß § 3 Abs 5 AsylG 2005 wird festgestellt, dass XXXX damit kraft Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft zukommt.

B)

Die Revision ist gemäß Art 133 Abs 4 B-VG nicht zulässig.

Text

ENTSCHEIDUNGSGRÜNDE:

I. Verfahrensgang:

1. Die Beschwerdeführerin, eine afghanische Staatsangehörige und Angehörige der Volksgruppe der Paschtunen,

reiste mit ihrem Ehemann (Zl. W139 2139498-1) in das österreichische Bundesgebiet ein und stellte gemeinsam mit

diesem am 02.02.2016 einen Antrag auf internationalen Schutz.

2. In ihrer Erstbefragung am 02.02.2016 durch Organe des öIentlichen Sicherheitsdienstes gab die

Beschwerdeführerin zu ihrem Fluchtgrund im Wesentlichen an, sie und ihr Ehemann seien aufgrund ihrer Tätigkeiten

von den Taliban mit dem Tod bedroht worden. Ihr Mann habe für den Stellvertreter des Provinzoberhauptes
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gearbeitet. Die Taliban hätten gewollt, dass ihr Mann ihnen Informationen liefern sollte. Aus Angst um ihr Leben seien

sie und ihr Mann gezwungen gewesen, das Land zu verlassen.

3. Am XXXX wurde in Österreich die gemeinsame Tochter (Zl. W139 2139495-1) der Beschwerdeführerin und ihres

Ehemannes geboren. Die Beschwerdeführerin stellte als gesetzliche Vertreterin am 15.09.2016 für ihre Tochter einen

Antrag auf internationalen Schutz.

4. Bei ihrer niederschriftlichen Einvernahme vor der belangten Behörde am 03.10.2016 gab die Beschwerdeführerin im

Wesentlichen an, sie sei in der Provinz Laghman, im Ort XXXX , geboren und habe auch in Laghman gelebt. Sie habe in

Nangarhar die Schule besucht und nach dem Abschluss dort im Krankenhaus als Krankenschwester und Hebamme

gearbeitet. Weiters habe sie die Prüfung für das Medizinstudium abgelegt und zwei Jahre lang studiert, habe ihr

Studium jedoch abbrechen müssen und nicht mehr arbeiten gehen können, da ihr Mann und sie bedroht worden

seien. Ihr Mann sei der Sekretär des stellvertretenden Gouverneurs gewesen. Er sei mehrfach bedroht worden und

auch die Beschwerdeführerin sei einmal telefonisch bedroht worden. Sie seien zunächst nach Kabul geLüchtet und

dort etwa einen Monat lang geblieben, ihr Mann sei jedoch auch dort bedroht worden. Dann hätten sie Afghanistan

verlassen. Die Beschwerdeführerin habe sich in Afghanistan nicht frei bewegen können und einen Schleier tragen

müssen. Die Freiheit, die sie in Österreich habe, habe sie in ihrer Heimat nicht gehabt. Die Beschwerdeführerin legte

Dokumente vor (u.a. ihre Tazkira sowie ihre Heiratsurkunde).

5. Mit dem angefochtenen Bescheid vom XXXX wies die belangte Behörde sowohl den Antrag der Beschwerdeführerin

auf Zuerkennung des Status der Asylberechtigten gemäß § 3 Abs 1 iVm § 2 Abs 1 Z 13 AsylG 2005 (Spruchpunkt I.) als

auch jenen auf Zuerkennung des Status der subsidiär Schutzberechtigten in Bezug auf den Herkunftsstaat Afghanistan

gemäß § 8 Abs 1 iVm § 2 Abs 1 Z 13 AsylG 2005 (Spruchpunkt II.) ab. Ein Aufenthaltstitel aus

berücksichtigungswürdigen Gründen wurde gemäß § 57 AsylG nicht erteilt. Gemäß § 10 Abs 1 Z 3 AsylG iVm § 9 BFA-VG

wurde gegen die Beschwerdeführerin eine Rückkehrentscheidung gemäß § 52 Abs 2 Z 2 FPG erlassen. Es wurde gemäß

§ 52 Abs 9 FPG festgestellt, dass die Abschiebung gemäß § 46 FPG nach Afghanistan zulässig sei (Spruchpunkt III.).

Gemäß § 55 Abs 1 bis 3 FPG betrage die Frist für die freiwillige Ausreise der Beschwerdeführerin 2 Wochen ab

Rechtskraft der Rückkehrentscheidung (Spruchpunkt IV.).

6. Mit Schreiben vom 07.11.2016 erhob die Beschwerdeführerin fristgerecht Beschwerde gegen den genannten

Bescheid und beantragte die Zuerkennung des Status der Asylberechtigten, in eventu der subsidiär

Schutzberechtigten, in eventu die Rückkehrentscheidung für auf Dauer unzulässig zu erklären, sowie die Durchführung

einer mündlichen Verhandlung. Vorgebracht wurde insbesondere, die Beschwerdeführerin habe aufgrund ihrer

westlichen Orientierung mit einer asylrelevanten Bedrohung in Afghanistan zu rechnen. In ihrem Heimatland sei sie

gezwungen gewesen, ihre innere Einstellung - den Wunsch nach Bewegungsfreiheit, Recht auf Ausbildung, westlicher

Kleidung - zu unterdrücken und einen Tschador zu tragen. Seit sie in Österreich lebe, könne sie sich frei bewegen und

sei keinen Zwängen mehr unterworfen.

7. Mit Schreiben vom 08.09.2017 sowie vom 27.02.2018 legte die Beschwerdeführerin ÖSD-SprachzertiNkate Niveau A1

und A2, Empfehlungsschreiben und Kursbestätigungen vor.

8. Mit Schreiben vom 17.07.2018 nahm die Beschwerdeführerin Stellung zu den ihr übermittelten

Länderinformationen zu Afghanistan und wies u. a. erneut auf die schlechte Situation von Frauen in Afghanistan hin.

9. Am 25.09.2018 fand vor dem Bundesverwaltungsgericht eine öIentliche mündliche Verhandlung unter Beisein eines

Dolmetschers für die Sprache Paschtu statt, bei welcher die Beschwerdeführerin und ihr Ehemann einvernommen

wurden. Die belangte Behörde blieb der Verhandlung entschuldigt fern. In Ergänzung der bereits vorgelegten

Unterlagen wurden weitere Dokumente vorgelegt (u.a. Arztbefunde, Empfehlungsschreiben, Kursbestätigungen,

afghanisches Hebammendiplom).

Im Rahmen der Verhandlung wurde die Beschwerdeführerin u.a. ausführlich zu ihrer Identität, ihrer Herkunft und

Volksgruppen- und Religionszugehörigkeit, ihren Familienverhältnissen, ihren Fluchtgründen, ihrem Leben in

Österreich sowie zu ihrer Lebenseinstellung befragt.

Das erkennende Gericht brachte Erkenntnisquellen zum Herkunftsstaat der Beschwerdeführerin in das Verfahren ein

(aktualisierte Fassung des Länderinformationsblattes der Staatendokumentation, Stand 29.06.2018 sowie eine

Integrierte Kurzinformation vom 11.09.2018 und 22.08.2018) und verwies auf den Country Report on Human Rights
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Practices 2017 des US Department of State, auf die UNHCR-Richtlinien zur Feststellung des internationalen

Schutzbedarfs afghanischer Asylsuchender vom 30.08.2018 sowie auf die Anmerkungen von UNHCR zur Situation in

Afghanistan auf Anfrage des deutschen Bundesministerium des Innern Dezember 2016, und auf den Amnesty

International Report 2017/18 - The State of the World's Human Rights - Afghanistan, 22. Februar 2018.

10. Im Strafregisterauszug der Republik Österreich vom 19.10.2018 - geführt von der Landespolizeidirektion Wien -

scheint keine Verurteilung auf.

II. Das Bundesverwaltungsgericht hat erwogen:

1. Feststellungen (Sachverhalt):

1.1. Zur Person der Beschwerdeführerin und ihren Fluchtgründen:

Aufgrund des Asylantrags vom 02.02.2016, der Einvernahmen der Beschwerdeführerin durch Organe des öIentlichen

Sicherheitsdienstes und durch die belangte Behörde, der Beschwerde vom 07.11.2016 gegen den Bescheid der

belangten Behörde vom XXXX , der Einsichtnahme in den bezughabenden Verwaltungsakt, der Einsichtnahmen in das

zentrale Melderegister, in das Grundversorgungs-Informationssystem, in das Strafregister, die von der

Beschwerdeführerin vorgelegten Dokumente sowie auf Grundlage der vor dem Bundesverwaltungsgericht

durchgeführten mündlichen Verhandlung werden die folgenden Feststellungen getroIen und der Entscheidung

zugrunde gelegt:

Die Beschwerdeführerin führt den Namen XXXX . Sie ist Staatsangehörige von Afghanistan, gehört der Volksgruppe der

Paschtunen an und bekennt sich zur sunnitischen Glaubensrichtung des Islam. Ihre Muttersprache ist Paschtu. Weiters

beherrscht sie Dari, Farsi und Deutsch sowie ein wenig Englisch und Urdu. Die Beschwerdeführerin wurde in der

Provinz Laghman, im Ort XXXX , geboren.

Die Beschwerdeführerin hat in Afghanistan die Schule besucht. Danach hat sie eine Ausbildung zur Hebamme

absolviert und mit Diplom abgeschlossen. Unter schwierigen Umständen hat sie den Beruf der Hebamme auch zwei

Jahre lang in einem Krankenhaus in XXXX ausgeübt und parallel zu ihrer Berufstätigkeit ein Medizinstudium begonnen,

konnte dieses jedoch nicht abschließen. Die Beschwerdeführerin ist verheiratet. Sie hat ihren Ehemann in Laghman

geheiratet. Die Ehe wurde arrangiert. Vor ihrer Hochzeit hat sie in XXXX und danach mit ihrem Ehemann in Laghman

gelebt. Die Beschwerdeführerin konnte das Haus nie alleine und ohne männliche Begleitung verlassen. Sie verließ, als

ihr Vater noch lebte, das Haus stets in Begleitung des Vaters oder eines von ihm beauftragten Mannes. Nach ihrer

Hochzeit wurde sie von ihrem Ehemann begleitet. Wenn es ihrem Ehemann nicht möglich war, die Beschwerdeführerin

zu begleiten, konnte sie nicht zur Arbeit oder Universität gehen. Weiters musste sie sich verschleiern.

Die Beschwerdeführerin lebt mit ihrem Ehemann (Zl. W139 2139498-1) sowie mit der gemeinsamen Tochter (Zl. W139

2139495-1) in Österreich. Die Eltern der Beschwerdeführerin sind bereits verstorben. Ihre Stiefmutter beNndet sich in

Laghman. Vier Schwestern und zwei Brüder der Beschwerdeführerin leben in Österreich. Eine ihrer Schwestern lebte

früher in Afghanistan und ist nun unbekannten Aufenthalts. Ein Bruder ist in Österreich verstorben.

Die Beschwerdeführerin lehnt die Umstände und Lebensverhältnisse für Frauen in Afghanistan ab und lebt in

Österreich nicht nach dieser Tradition. Im Gegenteil nützt sie die Freiheit, alleine und unverschleiert das Haus

verlassen zu können und sich unbefangen in der ÖIentlichkeit zu bewegen. Sie ist bestrebt, hier so leben zu können,

wie es ihren Wünschen und ihrer inneren Überzeugung entspricht. Auch in Afghanistan war sie bereits um Bildung und

ihr beruLiches Fortkommen bemüht, konnte ihrer Tätigkeit als Hebamme und ihrem Studium allerdings nicht

uneingeschränkt und ungefährdet nachgehen. Künftig möchte die Beschwerdeführerin Medizin studieren und

jedenfalls berufstätig sein. Zunächst beabsichtigt sie aber, ihr afghanisches Hebammendiplom in Österreich

anerkennen zu lassen und nach einer noch notwendigen ergänzenden Ausbildung als Hebamme zu arbeiten. Sie hat

sich diesbezüglich bereits näher über die notwendigen Schritte erkundigt. Die Beschwerdeführerin hat bereits die

ÖSD-SprachzertiNkate A1 und A2 absolviert. Sie besucht weiterhin einen Deutschkurs, um das Sprachniveau zu

erreichen, das sie für den Hebammenberuf bzw später für den Besuch der Universität benötigt, was ihr insbesondere

auch dadurch möglich ist, dass sich ihr Ehemann um die Kinderbetreuung kümmert. Obwohl die Beschwerdeführerin

ein zweites Kind erwartet, möchte sie ihre Weiterbildung vorantreiben und wird dabei - wie erwähnt - von ihrem

Ehemann und auch von ihren Geschwistern nach Kräften unterstützt und ermutigt. Die Beschwerdeführerin geht

alleine einkaufen, zum Arzt und in den Deutschkurs. Sie verwaltet die Nnanziellen Angelegenheiten der Familie. Die



Tochter der Beschwerdeführerin besucht in Österreich den Kindergarten. Die Beschwerdeführerin wünscht sich auch

für ihre Kinder ein selbstbestimmtes und unabhängiges Leben. Es würde für die Beschwerdeführerin keinen

Unterschied machen, welche Staatsangehörigkeit und Religion der Partner ihrer Kinder hat. Ihr Wunsch ist, dass die

Tochter Ärztin wird. Falls diese jedoch eine andere Ausbildung machen möchte, wird die Beschwerdeführerin ihre

Tochter auch dabei unterstützen. Die Beschwerdeführerin hat österreichische Freunde und zeigt Interesse an den

österreichischen Bräuchen und Gewohnheiten. Die Beschwerdeführerin hat an einem mehrjährigen

Frauengesundheitsprojekt der XXXX teilgenommen, in dessen Rahmen die Teilnehmerinnen in wöchentlichen

GruppentreIen unter anderem das österreichische Gesundheitssystem kennen gelernt haben und ihre

Deutschkenntnisse sowie ihre Selbständigkeit gefördert wurden. Die Beschwerdeführerin hat in Österreich nach

einiger Zeit auf ihren eigenen Wunsch ihr Kopftuch abgelegt. Sie kleidet sich modisch, trägt Schmuck und schminkt

sich.

Bei der Beschwerdeführerin handelt es sich mithin um eine unabhängige und selbstbewusste junge Frau, deren

persönliche Haltung über die Lebensverhältnisse und die grundsätzliche Stellung der Frau in Familie und Gesellschaft

im eindeutigen Widerspruch zu den in Afghanistan bislang vorherrschenden gesellschaftlich-religiösen Zwängen steht,

denen Frauen dort hinsichtlich Bewegungsfreiheit und Zugang zu Erwerbstätigkeit mehrheitlich unterworfen sind. Die

Lebensweise der Beschwerdeführerin in Österreich ist als "westlich", sohin an einem auf ein selbstbestimmtes Leben

ausgerichteten Frauen- und Gesellschaftsbild orientiert, zu bezeichnen. Die von der konservativ-afghanischen

Tradition geprägten Lebensumstände, welchen die Beschwerdeführerin in Afghanistan unterworfen war und auch

künftig wieder unterworfen wäre, stünden mit jenen, welche sie sich aus freiem Willen zu gestalten wünscht bzw

bereits gestaltet hat, ganz oIenkundig in unüberwindbarem Gegensatz. Die Beschwerdeführerin kann es sich nicht

vorstellen, nach der konservativ-afghanischen Tradition zu leben.

Die Beschwerdeführerin ist in Österreich strafrechtlich unbescholten.

Gründe, nach denen ein Ausschluss der Beschwerdeführerin hinsichtlich der Asylgewährung zu erfolgen hat, sind im

Verfahren nicht hervorgekommen.

1.2. Zur maßgeblichen Situation in Afghanistan:

a. Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl, Länderinformationsblatt der Staatendokumentation - Afghanistan

(Gesamtaktualisierung am 29.06.2018; Auszüge)

1. Neueste Ereignisse - Integrierte Kurzinformationen

KI vom 11.9.2018, AngriIe des Islamischen Staates (IS/ISKP) in Kabul, Anschläge in Nangarhar und Aktivitäten der

Taliban in den Provinzen Sar-i Pul und Jawzjan (relevant für Abschnitt Sicherheitslage)

Anschläge in Nangarhar 11.9.2018

Am 11.9.2018 kamen nach einem Selbstmordanschlag während einer Demostration im Distrikt Mohamad Dara der

Provinz Nangarhar mindestens acht Menschen ums Leben und weitere 35 wurden verletzt (Tolonews 11.9.2018; vgl.

TWP 11.9.2018, RFE/RL 11.9.2018). Kurz zuvor wurde am Vormittag des 11.9.2018 ein Anschlag mit zwei Bomben vor

der Mädchenschule "Malika Omaira" in Jalalabad verübt, bei dem ein Schüler einer nahegelegenen Jungenschule ums

Leben kam und weitere vier Schüler verletzt wurden, statt (RFE/RL 11.9.2018; AFP 11.9.2018). Davor gab es vor der

Mädchenschule "Biba Hawa" im naheligenden Distrikt Behsud eine weitere Explosion, die keine Opfer forderte, weil die

Schülerinnen noch nicht zum Unterricht erschienen waren (AFP 11.9.2018).

Weder die Taliban noch der IS/ISKP bekannten sich zu den Anschlägen, obwohl beide Gruppierungen in der Provinz

Nangarhar aktiv sind (AFP 11.9.2018; vgl. RFE/RL 11.9.2018, TWP 11.9.2018).

Kämpfe in den Provinzen Sar-e Pul und Jawzjan 11.9.2018

Am Montag, dem 10.9.2018, eroberten die Taliban die Hauptstadt des Kham Aab Distrikts in der Provinz Jawzjan

nachdem es zu schweren Zusammenstößen zwischen den Taliban und den afghanischen Sicherheitskräften

gekommen war (Tolonews 10.9.2018a; Tolonews 10.9.2018b). Sowohl die afghanischen Streitkräfte als auch die Taliban

erlitten Verluste (Khaama Press 10.9.2018a).

Am Sonntag, dem 9.9.2018, starteten die Taliban eine OIensive zur Eroberung der Hauptstadt der Provinz Sar-i Pul, wo

nach wie vor u.a. mit Einsatz der LuftwaIe gekämpft wird (Tolonews 10.9.2018b; vgl. FAZ 10.9.2018). Quellen zufolge



haben die Taliban das Gebiet Balghali im Zentrum der Provinzhauptstadt eingenommen und unter ihre Kontrolle

gebracht (FAZ 10.9.2018). Sar-i-Pul-Stadt gehört zu den zehn Provinzhauptstädten, die Quellen zufolge das höchste

Risiko tragen, von den Taliban eingenommen zu werden. Dazu zählen auch Farah-Stadt, Faizabad in Badakhshan,

Ghazni-Stadt, Tarinkot in Uruzgan, Kunduz-Stadt, Maimana in Faryab und Pul-i- Khumri in Baghlan (LWJ 10.9.2018; vgl.

LWJ 30.8.2018). Weiteren Quellen zufolge sind auch die Städte Lashkar Gar in Helmand und Gardez in Paktia von einer

Kontrollübernahme durch die Taliban bedroht (LWJ 10.9.2018).

IS-Angriff während Massoud-Festzug in Kabul 9.9.2018

Bei einem Selbstmordanschlag im Kabuler Stadtteil Taimani kamen am 9.9.2018 mindestens sieben Menschen ums

Leben und ungefähr 24 weitere wurden verletzt. Der Anschlag, zu dem sich der Islamische Staat (IS/ISKP) bekannte,

fand während eines Festzugs zu Ehren des verstorbenen Mudschahedin-Kämpfers Ahmad Shah Massoud statt (AJ

10.9.2018; vgl. Khaama Press 10.9.2018b).

IS-Angriff auf Sportverein in Kabul 5.9.2018

Am Mittwoch, dem 5.9.2018, kamen bei einem Doppelanschlag auf einen Wrestling-Klub im Kabuler Distrikt Dasht-e

Barchi mindestens 20 Personen ums Leben und ungefähr 70 weitere wurden verletzt (AJ 6.9.2018; vgl. CNN 6.9.2018,

TG 5.9.2018). Zuerst sprengte sich innerhalb des Sportvereins ein Attentäter in die Luft, kurz darauf explodierte eine

Autobombe in der sich vor dem Klub versammelnden Menge (SO 5.9.2018) Der Islamische Staat (IS/ISKP) bekannte sich

zum Anschlag (RFE/RL 5.9.2018).
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%C2%A0north, Zugriff 11.9.2018

-

TWP - The Washington Post (11.9.2018): Afghan official: Suicide bomber kills 20 in Nangarhar,



https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/afghan-official-suicide-bomber-kills-20-

innangarhar/2018/09/11/3ba8ec50-b5a8-11e8-ae4f-2c1439c96d79_story.html?

noredirect=on&utm_term=.2748ace6475c, Zugriff 11.9.2018

KI vom 22.08.2018, AngriIe des Islamischen Staates (IS/ISKP) in Kabul und Paktia und Aktivitäten der Taliban in Ghazni,

Baghlan, Faryab und Kunduz zwischen 22.7.2018 und 20.8.2018; (relevant für Abschnitt Sicherheitslage)

Entführung auf der Takhar-Kunduz-Autobahn 20.8.2018

Am 20.8.2018 entführten die Taliban 170 Passagiere dreier Busse, die über die Takhar-Kunduz- Autobahn auf der Reise

nach Kabul waren (Tolonews 20.8.2018; vgl. IFQ 20.8.2018). Quellen zufolge wurden die Entführten in das Dorf Nikpe

der Provinz Kunduz gebracht, wo es zu Kämpfen zwischen den afghanischen Sicherheitskräften und den

Aufständischen kam. Es wurden insgesamt 149 Personen freigelassen, während sich die restlichen 21 weiterhin in der

Gewalt der Taliban beNnden (IFQ 20.8.2018). Grund für die Entführung war die Suche nach Mitgliedern der

afghanischen Sicherheitskräfte bzw. Beamten (IFQ 20.8.2018; vgl. BBC 20.8.2018). Die Entführung erfolgte nach dem

von Präsident Ashraf Ghani angekündigten WaIenstillstand, der vom 20.8.2018 bis 19.11.2018 gehen sollte und jedoch

von den Taliban zurückgewiesen wurde (Reuters 20.8.2018; vgl. Tolonews 19.8.2018).

IS-Angriff auf die Mawoud Akademie in Kabul 15.8.2018

Ein Selbstmordattentäter sprengte sich am Nachmittag des 15.8.2018 in einem privaten Bildungszentrum im Kabuler

Distrikt Dasht-e Barchi, dessen Bewohner mehrheitlich Schiiten sind, in die Luft (NZZ 16.8.2018; vgl. BBC 15.8.2018,

Repubblica 15.8.2018). Die Detonation hatte 34 Tote und 56 Verletzte zur Folge (Reuters 16.8.2018a; vgl. NZZ

16.8.2018, Repubblica 15.8.2018). Die Mehrheit der Opfer waren Studentinnen und Studenten, die sich an der Mawoud

Akademie für die Universitätsaufnahmeprüfungen vorbereiteten (Reuters 16.8.2018b; vgl. RFE/RL 17.8.2018). Der

Islamische Staat (IS) bekannte sich zum Vorfall (RFE/RL 17.8.2018; vgl. Reuters 16.8.2018b).

Kämpfe in den Provinzen Ghazni, Baghlan und Faryab

Am Donnerstag, dem 9.8.2018, starteten die Taliban eine OIensive zur Eroberung der Hauptstadt Ghaznis, einer

strategisch bedeutenden Provinz, die sich auf der Achse Kabul-Kandahar beNndet (Repubblica 13.8.2018; vgl. ANSA

13.8.2018, CBS 14.8.2018). Nach fünftägigen Zusammenstößen zwischen den afghanischen Sicherheitskräften und den

Aufständischen konnten letztere zurückgedrängt werden (AB 15.8.2018; vgl. Xinhua 15.8.2018). Während der Kämpfe

kamen ca. 100 Mitglieder der Sicherheitskräfte ums Leben und eine unbekannte Anzahl Zivilisten und Taliban (DS

13.8.2018; vgl. ANSA 13.8.2018).

Am 15.8.2018 verübten die Taliban einen AngriI auf einen Militärposten in der nördlichen Provinz Baghlan, wobei ca.

40 Sicherheitskräfte getötet wurden (AJ 15.8.2018; vgl. Repubblica 15.8.2018, BZ 15.8.2018).

Auch im Distrikt Ghormach der Provinz Faryab wurde gekämpft: Die Taliban griIen zwischen 12.8.2018 und 13.8.2018

einen Stützpunkt des afghanischen Militärs, bekannt als Camp Chinaya, an und töteten ca. 17 Mitglieder der

Sicherheitskräfte (ANSA 14.8.2018; vgl. CBS 14.8.2018, Tolonews 12.8.2018). Quellen zufolge kapitulierten die

Sicherheitskräfte nach dreitägigen Kämpfen und ergaben sich den Aufständischen (CBS 14.8.2018; vgl. ANSA

14.8.2018).

IS-Angriff auf schiitische Moschee in Gardez-Stadt in Paktia 3.8.2018

Am Freitag, dem 3.8.2018, kamen bei einem Selbstmordanschlag innerhalb der schiitischen Moschee Khawaja Hassan

in Gardez-Stadt in der Provinz Paktia, 39 Personen ums Leben und weitere 80 wurden verletzt (SI 4.8.2018; vgl. Reuters

3.8.2018, FAZ 3.8.2018). Der Islamische Staat (IS) bekannte sich zum Anschlag (SI 4.8.2018).

IS-Angriff vor dem Flughafen in Kabul 22.7.2018

Am Sonntag, dem 22.7.2018, fand ein Selbstmordanschlag vor dem Haupteingangstor des Kabuler Flughafens statt.

Der Attentäter sprengte sich in die Luft, kurz nachdem der afghanische Vizepräsident Rashid Dostum von einem

einjährigen Aufenthalt in der Türkei nach Afghanistan zurückgekehrt und mit seinem Konvoi vom Flughafen

abgefahren war (AJ 23.7.2018; vgl. Reuters 23.7.2018). Es kamen ca. 23 Personen ums Leben und 107 wurden verletzt

(ZO 15.8.2018; vgl. France24). Der Islamische Staat (IS) reklamierte den Anschlag für sich (AJ 23.7.2018; vgl. Reuters

23.7.2018).
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Tolonews (19.8.2018): Ghani Announces Conditional CeaseNre, https://www.tolonews.com/afghanistan/ghani-
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Tolonews (12.8.2018): 17 Soldiers Killed in Faryab Army Base Attack,
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2. Sicherheitslage

Wegen einer Serie von öIentlichkeitswirksamen (high-proNle) AngriIen in städtischen Zentren, die von

regierungsfeindlichen Elementen ausgeführt wurden, erklärten die Vereinten Nationen (UN) im Februar 2018 die

Sicherheitslage für sehr instabil (UNGASC 27.2.2018).

Für das Jahr 2017 registrierte die Nichtregierungsorganisation INSO (International NGO Safety Organisation)

landesweit 29.824 sicherheitsrelevante Vorfälle. Im Jahresvergleich wurden von INSO 2016 landesweit 28.838

sicherheitsrelevante Vorfälle registriert und für das Jahr 2015 25.288. Zu sicherheitsrelevanten Vorfällen zählt INSO

Drohungen, Überfälle, direkter Beschuss, Entführungen, Vorfälle mit IEDs (Sprengfallen/ Unkonventionelle Spreng-

oder Brandvorrichtung - USBV) und andere Arten von Vorfällen (INSO o.D.).

Bild kann nicht dargestellt werden

(Darstellung Staatendokumentation beruhend auf den INSO-Zahlen aus den Jahren 2015, 2016, 2017).

Quelle: Bundesverwaltungsgericht BVwg, https://www.bvwg.gv.at
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